
3

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 4/2022 Titelthema

Lutz Jäger

1 EU-Verordnung über 
Volks- und Wohnungs-
zählungen vom 
09.07.2008.

2 Weitere Ausführungen 
hierzu: Michel, Nicole: 
Zensus 2021: Zensus-
vorbereitungsgesetz 
leitet die nächste  
Zensusrunde ein, in: 
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
10/2017, S. 10 ff.

Lutz Jäger M. A. ist Referent  
im Referat „Zensus“ des 
Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg.

Am 15. Mai 2022 ist Stichtag für den Zensus 
2022. Damit starten die Befragungen des Zen-
sus, dem derzeit größten Projekt der amt-
lichen Statistik. Alle 10 Jahre führen die Sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder 
zusammen mit den Kommunen den Zensus 
als Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl 
und zu den Wohnverhältnissen durch. Die  
Erhebung liefert damit eine Entscheidungs-
grundlage für Planungen bei Bund-, Ländern 
und Gemeinden.

Der Zensus beinhaltet eine Personenerhe-
bung, diese umfasst eine Haushaltebefragung 
auf Stichprobenbasis zusammen mit einer  
Erhebung an Anschriften mit Sonderberei- 
chen (zum Beispiel Studierendenwohnheime 
oder Pflegeheime) zur Ermittlung der Bevöl- 
kerungszahl und weiterer soziodemogra-
fischer Merkmale. Kombiniert wird dies mit 
einer Gebäude- und Wohnungszählung 
(GWZ), einer Befragung aller Gebäude- und 
Wohnungseigentümer, sodass auch Aussagen 
zu den Wohnverhältnissen in Deutschland  
getroffen werden können.

Nach einer EU-Verordnung1 haben die Mit- 
gliedsländer alle 10 Jahre einen Zensus  
durchzuführen. Die Entscheidung zur Metho- 
dik ist dabei den einzelnen Staaten über- 
lassen. Deutschland führt den Zensus mit  
einem sogenannten registergestützten Ver- 
fahren durch. Das Verfahren wurde bereits  
beim Zensus 2011 erfolgreich angewendet  
und vom Bundesverfassungsgericht 2018  
bestätigt. Im Vergleich zu einer „traditio- 
nellen“ Volkszählung als Vollerhebung, ist  
das Verfahren belastungsärmer, da aufbau- 
end auf Informationen aus Registern für die 
Personenerhebung nur ein Teil der Bevölke- 
rung zur Auskunft herangezogen wird. 

Das methodische Verfahren der Personener- 
hebung wurde bezogen auf den letzten Zen- 
sus 2011 geringfügig angepasst. Eine Korrek-
turstichprobe im Rahmen der Haushaltebe- 
fragung findet nun bei allen Kommunen statt, 
auch bei kleineren Gemeinden unter 10 000  
Einwohnern wird keine methodische Unter- 

scheidung mehr getroffen. 2011 fand in die- 
sen Gemeinden eine Befragung zur Klärung  
von Unstimmigkeiten zwischen den Angaben 
aus den Melderegistern und den Angaben  
der Gebäude- und Wohnungszählung statt.

Bei einem registergestützten Verfahren wer- 
den hauptsächlich Daten herangezogen, die  
in den Verwaltungen bereits vorliegen. Teil- 
weise sind diese Daten aber nicht ausrei- 
chend aktuell oder nicht vollständig. Im Rah- 
men der Haushaltebefragung wird daher  
bundesweit eine ca. 10-prozentige Zufalls- 
stichprobe aus Anschriften mit Wohnraum  
gezogen und die dort lebende Bevölkerung  
befragt. Es folgt die Hochrechnung auf ein  
Gesamtergebnis nach einem mathematischen 
Verfahren. Für die Erhebung der Daten zu  
Gebäuden mit Wohnraum und Wohnungen  
kann in Deutschland auf kein flächendecken- 
des Register zurückgegriffen werden, sodass  
in diesem Fall die benötigten Zahlen durch  
eine Vollerhebung bei allen Gebäude- und  
Wohnungseigentümern gewonnen werden  
müssen.

Ursprünglich war der Zensus für das Jahr 2021 
vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pande- 
mie seit dem Jahr 2020 und den damit ver- 
bundenen erheblichen Einschränkungen bei  
den Vorbereitungsarbeiten durch die Statis- 
tischen Ämter des Bundes und der Länder  
sowie die Kommunen wurde der Zensus um  
1 Jahr verschoben.

Gesetzliche Grundlagen

Jede amtliche Statistik beruht auf einer ge- 
setzlichen Grundlage. Im Falle des Zensus 2022 
sind folgende drei Gesetze maßgeblich:

Das Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG)2  

regelt den vorbereitenden Aufbau der not- 

Zensus 2022 – ein Überblick
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wendigen Register und Infrastruktur und  
wurde bereits 2017 erlassen. Zentrales Ele- 
ment ist hierbei der Aufbau des sogenannten 
Steuerungsregisters als Grundlage des regis- 
tergestützten Zensus. Das Steuerungsregister 
enthält unter anderem die Angaben zu poten-
ziellen Wohnanschriften sowie Angaben zu  
den Auskunftspflichtigen für die Gebäude-  
und Wohnungszählung. Es bildet damit die  
Auswahlgrundlage für die Stichprobe der  
Haushaltebefragung, den Berichtskreis für die 
Erhebung an Anschriften mit Sonderberei- 
chen sowie für die Gebäude- und Wohnungs-
zählung.

Das Gesetz zur Durchführung des Zensus 
(ZensG)3 bildet die rechtliche Grundlage zum 
Erhebungsumfang, den Merkmalen und der 
Zusammenführung der Daten. Es regelt dar- 
über hinaus den Erhebungsweg, die Einrich- 
tung von kommunalen Erhebungsstellen, die 
Auskunftspflicht, die Qualitätssicherung und  
die Maßnahmen zum Datenschutz sowie die 
Veröffentlichung der Ergebnisse. Es ist am  
3. Dezember 2019 in Kraft getreten und wurde 
am 10. Dezember 2020 durch das Gesetz zur 
Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022  
geändert. Der Gesetzgeber trifft hier eben- 
falls genaue Regelungen zum Datenschutz  
und der Datenverarbeitung. So wird die da- 
tenschutzrechtliche Zuständigkeit zwischen  
dem Statistischem Bundesamt und den Sta- 
tistischen Ämtern der Länder genau aufgeteilt 
und die Löschung der sogenannten Hilfsmerk-
male, wie Name, Anschrift oder Kontaktdaten 
der Auskunftspflichtigen, die nicht dem eigent-
lichen Erhebungszweck dienen, geregelt.

Der Zensus ist eine Gemeinschaftsaufgabe der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Län- 
der. Das Statistische Bundesamt ist hauptver-
antwortlich für die Methodik und die Entwick-
lung der benötigten technischen Anwendun- 
gen sowie die Datenhaltung. Letzteres ge- 
schieht in Zusammenarbeit mit dem Infor- 
mationstechnikzentrum Bund. Die Statisti- 
schen Ämter der Länder übernehmen die  
Durchführung der Befragungen in ihrem je- 
weiligen Bundesland. Sie erheben eigenstän- 
dig die Daten für die Gebäude- und Woh- 
nungszählung und betreuen die für die  
Durchführung der Personenerhebung verant-
wortlichen Kommunen, die zu diesem Zweck 
kommunale Erhebungsstellen einrichten. 

Für die Durchführungsarbeit der Länder wur- 
den in den jeweiligen Bundesländern weitere 
rechtliche Grundlagen geschaffen. In Baden-
Württemberg ist dies das Gesetz zur Ausfüh- 
rung des Zensusgesetzes (AGZensG)4 vom 
19. März 2020. Dieses regelt unter anderem  
die Zuständigkeiten des Statistischen Landes-
amtes und der kommunalen Erhebungsstel- 
len im Land, die Betroffenenrechte und die  
Finanzzuweisungen an die Kommunen zur  
Deckung der finanziellen Mehrbelastung durch  
die Aufgaben des Zensus.

In Baden-Württemberg wurden 103 Erhe- 
bungsstellen in Gemeinden mit mindestens 
30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern so- 
wie bei Landkreisen eingerichtet. Große Kreis-
städte mit weniger als 30 000 Einwohnern  
konnten sich entscheiden, ob sie eine Erhe- 
bungsstelle einrichten möchten. Die Erhe- 
bungsstellen sind für die Anwerbung und  
Auswahl der ehrenamtlichen Interviewer und 
Interviewerinnen zuständig und übernehmen 
die Durchführung der Haushaltebefragung  
und Befragung an Anschriften mit Sonder- 
bereichen. Dabei sind die Erhebungsstellen  
laut Gesetz personell, räumlich und organi- 
satorisch von anderen Teilen der kommunalen 
Verwaltung zu trennen.

„Online First“

Stand beim Zensus 2011 noch der Papierfragebogen im Fokus der 
Primärerhebungen, stellt jetzt die Beantwortung der Fragen per 
Online-Meldung das Mittel der Wahl dar. Eine Meldung über das 
Internet ist schneller, weniger fehleranfällig und schont die Res-
sourcen. So ist die Beantwortung der Fragen schon in kurzer Zeit 
bequem möglich. Dafür wurden die Online-Fragebogen mehrfach 
auf ihre Handhabbarkeit getestet und für verschiedene Endgeräte 
(zum Beispiel Computer oder Smartphone) optimiert. Die Meldung 
erfolgt dabei sicher und direkt über die zentrale Webseite des  
Zensus unter www.zensus2022.de. 

Die Statistischen Ämter sind auch darauf eingestellt, einen Frage-
bogen auf Papier bereitzustellen, sollte eine Online-Meldung nicht 
möglich sein. Eine Rücksendung der ausgefüllten Fragebogen ist 
in diesem Fall portofrei möglich. Die eingesetzten Papierfragebo-
gen werden klimaneutral und auf zertifiziertem Papier gedruckt. 
Der postalische Versand erfolgt ebenfalls klimafreundlich.

© Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2021

https://www.zensus2022.de


5

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 4/2022 Titelthema

5 Weitere Ausführungen 
hierzu: Dolezal, Sascha: 
Zensus 2021 – Das  
Steuerungsregister  
im Blickpunkt, in:  
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
6+7/2019, S. 8 ff.

6 ALKIS = Amtliches  
Liegenschaftskataster- 
informationssystem.

7 Weitere Ausführungen 
hierzu: Zettl, Kristina: 
Zensus 2021: Der quan-
titative Pretest der 
Haushaltebefragung, in: 
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
9/2020, S. 18 ff.

8 Weitere Ausführungen 
hierzu: Tollnek, Franzis-
ka: Zensus 2022: Die 
Vorbefragung der Ge-
bäude- und Wohnungs-
zählung, in: Statisti-
sches Monatsheft 
Baden-Württemberg 
1/2022, S. 25 ff.

Arbeiten im Vorfeld der Erhebung

Auch wenn der Zensus erst mit dem Stichtag 
am 15. Mai 2022 in die „heiße“ Erhebungspha-
se der Datengewinnung geht, waren bereits  
in den Jahren davor viele vorbereitende Maß-
nahmen erforderlich. Die Konzepte und Strate-
gien wurden in verschiedenen Gremien der  
Statistischen Ämter des Bundes und der Län- 
der zusammen ausgearbeitet und stetig wei- 
terentwickelt. Insbesondere unvorhergese- 
hene Faktoren wie die Corona-Pandemie  
erforderten ein hohes Maß an Flexibilität in  
der Planung und machen kurzfristige An- 
passungen zum Beispiel bei Konzepten zu  
Schulungen notwendig.

Bei den vorbereitenden Maßnahmen ist dabei 
das Zensusvorbereitungsgesetz zentral, das  
den Aufbau des Steuerungsregisters5 als  
Ausgangsbasis für die stichprobenhafte Haus-
haltebefragung, die Erhebung an Sonderbe-
reichen und die Gebäude- und Wohnungs- 
zählung regelt. Dieser Datenbestand bildet  
das Herzstück des registergestützten Zensus. 
Zum Aufbau dieses Registers wurden bereits 
eine Vielzahl an Daten aus unterschiedlichen 
Quellen, wie den kommunalen Einwohner- 
meldeämtern, georeferenzierte Adressdaten  
des Bundesamtes für Kartographie und Geo- 
däsie sowie ALKIS6–Daten aus der Kataster- 
verwaltung der Länder, eingezogen und zu- 
sammengeführt.

Zur Qualitätssicherung der Personenerhebung 
wurde von November 2019 bis März 2020  
in Baden-Württemberg ein Pretest7 zum  
Ablauf der Haupterhebung in Bezug auf Vor- 

bereitung, Durchführung und Nachbereitung  
unter möglichst realistischen Bedingungen 
durchgeführt. 

Für die Vorbereitung der Gebäude- und Woh-
nungszählung erfolgte 2021 in Baden-Würt- 
temberg eine Vorbefragung bei rund 500 000 
Gebäude- und Wohnungseigentümerinnen  
und -eigentümern. Diese hatte zum Ziel, eine 
umfassende Qualitätssicherung der Anga- 
ben zu Wohnobjekten und Eigentümerinnen 
und Eigentümern zu erreichen, die aus unter-
schiedlichen Quellen vorliegen. Es soll da- 
durch sichergestellt werden, dass zum Zen- 
susstichtag am 15. Mai 2022 zu jedem Wohn-
objekt in Baden-Württemberg mindestens  
eine auskunftspflichtige Person befragt wer- 
den kann.8 

Die Vorbereitungsmaßnahmen umfassen zu- 
dem die Planung einer Kampagne zur Infor- 
mation der Öffentlichkeit. Ziel ist es hier, die 
Akzeptanz des Zensus in der Bevölkerung zu 
steigern, insbesondere durch die Sicherstel- 
lung umfassender Transparenz in der Metho- 
dik und Durchführung. Zentrale Anlaufstelle  
für Informationen ist hier die Webseite zum 
Zensus unter www.zensus2022.de und die  
Kommunikation über den offiziellen Twitter-
Account @zensus2022. 

Gebäude- und Wohnungszählung

Für die Haupterhebung der Gebäude- und  
Wohnungszählung zum Stichtag 15. Mai 2022 
werden alle ca. 3 Millionen (Mill.) Eigentü- 
merinnen und Eigentümer sowie Verwal- 
tungen und sonstige Verfügungs- und Nut- 
zungsberechtigte von Wohnungen oder Ge- 
bäuden mit Wohnraum in Baden-Württem- 
berg angeschrieben. Die abzufragenden Er- 
hebungsmerkmale sowie die Hilfsmerkmale 
sind mit dem Gesetz zur Durchführung des  
Zensus festgelegt worden (siehe Übersicht 1 
zur Gebäude- und Wohnungszählung). Da- 
bei sind die Hilfsmerkmale zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt von den Erhebungsmerkma- 
len zu trennen und nach Überprüfung der  
Schlüssigkeit und Vollständigkeit aller Merk- 
male zu löschen.

Im Rahmen des Erstversands der Haupter- 
hebung rund um den Stichtag 15. Mai 2022  
wird zunächst allen ca. 3 Mill. Eigentümerin- 
nen und Eigentümern ein Anschreiben mit einer 
Kennung für den Zugang zu einem Online- 
Fragebogen zugeschickt. Es wurde hierzu das 
Motto „Online First“ ausgegeben, da die Aus-
kunft zur Gebäude- und Wohnungsbefragung 
in ca. 10 Minuten bequem online erledigt wer-

Für aktuelle Informationen zum Zensus folgen Sie uns auch auf 
Twitter unter @zensus2022

https://www.zensus2022.de
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den kann. Sollte bis zum Ablauf der Rückmel-
defrist keine Meldung online eingegangen  
sein, erfolgt automatisch der Versand des  
Papierfragebogens zusammen mit einem Erin-
nerungsschreiben (siehe auch i-Punkt „Online-
First“). Für Eigentümerinnen und Eigentümer 
oder Verwaltungen mit 50 oder mehr Wohn- 
einheiten wird ein gesondertes elektronisches 
Meldeverfahren durchgeführt. Der Zeitraum  
der Erhebungsdurchführung und Datenver- 
arbeitung erstreckt sich bis Ende Novem- 
ber 2022.

Das Statistische Landesamt stellt sich auf  
eine hohe Zahl an telefonischen Rückfragen  
ein und richtet dafür eine Hotline ein, die  
wochentags von 8 bis 18 Uhr besetzt sein wird.

Personenerhebungen

Die Personenerhebungen bestehen aus  
einer Haushaltebefragung auf Stichproben- 
basis, einer Befragung an Anschriften mit  
Sonderbereichen (Wohnheime und Gemein-
schaftsunterkünfte) und einer Wiederholungs-
befragung. Dieser Teil des Zensus ist für die 
Ermittlung der Bevölkerungszahl relevant und 
liefert darüber hinaus weitere soziodemo- 
grafische Merkmale, die in Registern nicht  
vorhanden sind.

Bei der Haushaltebefragung werden ab Stich- 
tag 15. Mai 2022 bei ca. 10 % der Bevölkerung 
in allen Gemeinden Baden-Württembergs  

Interviews zur Ermittlung der amtlichen Ein- 
wohnerzahl (unter anderem Fragen zu Ge- 
schlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörig- 
keit und Familienstand) durchgeführt. Auf  
diese Weise werden die bereits eingezogenen 
Daten aus den Melderegistern stichproben- 
artig überprüft. Eventuelle „Fehler“, die Auf- 
deckung von Karteileichen (Personen, die  
zwar noch gemeldet, aber an der Anschrift  
nicht mehr wohnhaft sind) und Fehlbeständen 
(Personen, die nicht gemeldet, aber an der  
Anschrift wohnhaft sind) gehen dabei in die 
Hochrechnung für die amtliche Einwohner- 
zahl der Kommune ein. Darüber hinaus wer- 
den weitere soziodemografische Merkmale  
(unter anderem Fragen zu Beruf und Bildung)  
in Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwoh-
nern sowie als Unterstichprobe in Gemeinden 
mit weniger als 10 000 Einwohnern erhoben. 
Hierzu werden Kennungen für den Aufruf ei- 
nes Online-Fragebogens ausgegeben, da auch 
hier wie bei der Gebäude- und Wohnungs- 
zählung eine Online-Meldung gewünscht  
wird. Die Erhebungsmerkmale sind ebenfalls 
mit dem Gesetz zur Durchführung des Zensus 
festgelegt worden (siehe Übersicht 2 zur Haus-
haltebefragung). Auch hier sind die Hilfsmerk-
male zum frühestmöglichen Zeitpunkt von den 
Erhebungsmerkmalen zu trennen und nach Über-
prüfung der Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
aller Merkmale zu löschen.

An Anschriften mit Sonderbereichen – dazu  
zählen Wohnheime und Gemeinschafts- 
unterkünfte – ist vor allem wegen der höheren 

Erhebungsmerkmale sind:

1.  Für Gebäude:

 a. Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel,
 b. Art des Gebäudes,
 c.  Eigentumsverhältnisse,
 d.  Gebäudetyp,
 e. Baujahr,
 f. Heizungsart und Energieträger,
 g. Zahl der Wohnungen

2.  Für Wohnungen:

 a. Art der Nutzung,
 b. Leerstandsgründe,
 c. Leerstandsdauer,
 d. Fläche der Wohnung,
 e. Zahl der Räume,
 f. Nettokaltmiete

Daneben umfassen die sogenannten Hilfsmerkmale Angaben zu:

1. Familienname, frühere Namen, Vorname und Anschrift der Auskunftspflichtigen,
2. Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen oder einer anderen Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht,
3. Name und Vorname von bis zu zwei Personen, die die Wohnung nutzen,
4. Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen,
5. Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung.

Gebäude- und WohnungszählungÜ1
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Fluktuation der dortigen Bewohner mehr  
„Bewegung“ in den Melderegistern und daher 
auch die Gefahr von mehr Registerfehlern als 
an „Normalanschriften“. Deshalb findet in  
den Sonderbereichen eine Vollerhebung statt. 
Wohnheime umfassen Einrichtungen, die  
dem Wohnen bestimmter Bevölkerungskreise  
dienen und eine eigene Haushaltsführung  
ermöglichen. Hierunter fallen zum Beispiel  
Studierenden- oder Arbeiterwohnheime. Ne- 
ben den Merkmalen zur Existenzfeststellung 
werden in Wohnheimen ebenso die soziode- 
mografischen Merkmale über eine Stich- 
probe bei maximal 8 % der dort wohnenden 
Personen abgefragt. Gemeinschaftsunterkünfte 
umfassen Einrichtungen, die bestimmungs- 
gemäß der längerfristigen Unterbringung und 
Versorgung von Personen dienen und in de- 
nen diese Personen in der Regel keinen eige- 
nen Haushalt führen. Darunter fallen im All- 
gemeinen Alten- und Pflegeheime, psy- 
chiatrische Einrichtungen, Justizvollzugs- 
anstalten oder Gemeinschaftsunterkünfte von 
Flüchtlingen. Im Gegensatz zur Haushaltebe- 
fragung und Befragung in Wohnheimen wer- 
den hier nur die Merkmale zur Bestimmung  
der Einwohnerzahl erhoben.

Die kommunalen Erhebungsstellen sind da- 
bei von der sonstigen Verwaltung der Kom- 
mune organisatorisch, räumlich und perso- 
nell abgeschottet. So wird sichergestellt, 
dass die im Rahmen des Zensus erhobe- 
nen Daten nicht für Zwecke außerhalb der  
amtlichen Statistik genutzt werden können.  
Eine Übermittlung der erhobenen Daten an  
Stellen wie Ausländer-, Jugend oder Ord- 
nungsbehörden sowie die Polizei ist somit  
ausgeschlossen.

Die 103 Erhebungsstellen in Baden-Württem- 
berg koordinieren die Befragungen für ihre  
Region und übernehmen unter anderem die 
Auswahl und Schulung von ehrenamtlichen 
Interviewerinnen und Interviewern, welche  
die Befragung mit den Bürgerinnen und  
Bürgern vor Ort durchführen. Die Intervie- 
werinnen und Interviewer zum Zensus 2022 
werden von den Erhebungsstellen sorgfältig 
ausgewählt, eingestellt und geschult. Es ist  
gesetzlich festgelegt, dass die Interviewe- 
rinnen und Interviewer beim Zensus die  
„Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegen-
heit“ bieten müssen.

Ein weiterer Teil des Zensus ist die Wieder- 
holungsbefragung. Diese wird zur Qualitäts- 
bewertung der in der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis und den Erhebungen an  
Anschriften mit Sonderbereichen ermittelten 
Bevölkerungszahl durchgeführt. Dazu werden 
an ca. 4 % der Anschriften der Haushaltebe- 
fragung und in Wohnheimen erneut kurze Be-
fragungen durch ehrenamtliche Interviewe- 
rinnen und Interviewer durchgeführt. Die  
Wiederholungsbefragung findet zeitgleich zur 
Personenerhebung statt. Bei der Wiederho- 
lungsbefragung ist das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg die zentrale Erhebungs-
stelle im Land. 

Arbeiten im Anschluss an die  
Erhebungsphase

Die Erhebungsphase des Zensus sowohl für  
die Gebäude- und Wohnungszählung als auch 
für die Personenerhebung wird im November 
2022 beendet. Im Anschluss werden die Da- 

Auszug aus dem Online-Fragebogen zur GWZ
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ten einer erhebungsübergreifenden Plausibi- 
lisierung unterzogen, bei der nach vorgege- 
benen Verfahrensregeln falsche, fehlende  
oder unzuverlässige Daten mithilfe von Impu-
tationsverfahren eingefügt oder geändert  
werden.9

Um Aussagen zur Struktur von Haushalten  
und deren Wohnsituation in Deutschland tref- 
fen zu können, werden die Daten der verschie-
denen Erhebungsteile im Rahmen der Haus- 
haltegenerierung miteinander kombiniert.  
Dies geschieht durch die Integration der durch 
die Personenerhebungen korrigierten Daten  
aus den Melderegistern und der Daten der  

Gebäude- und Wohnungszählung. Nach Ab-
schluss dieser Arbeiten kann der Zensus nicht 
nur Ergebnisse der einzelnen Erhebungsteile 
liefern, sondern auch erhebungsteilübergrei-
fende Aussagen treffen, wie zum Beispiel  
die Anzahl der Einpersonenhaushalte oder  
die durchschnittliche Wohnungsgröße von  
Haushalten mit Kindern.

Die Daten des Zensus werden anonymisiert 
ausgewertet. Durch statistische Geheim- 
haltungsverfahren wird bei Auswertungen  
sichergestellt, dass keine Rückschlüsse auf  
Einzelpersonen möglich sind. Eine Veröffent- 
lichung der Ergebnisse ist im November 2023 
(18 Monate nach Stichtag) vorgesehen und  
bis Ende 2023 die Bereitstellung in einer Aus-
wertungsdatenbank. 

Erhebungsmerkmale sind:

 1. Wohnungsstatus,
 2. Geschlecht,
 3. Staatsangehörigkeit,
 4. Monat und Jahr der Geburt,
 5. Familienstand,
 6. Nichteheliche Lebensgemeinschaften,
 7. für Personen, die nach dem 31. Dezember 1955 nach Deutschland zugezogen sind: Jahr der Ankunft in 

Deutschland,
 8. Anzahl der Personen im Haushalt,
 9. Geburtsstaat,
10. Erwerbsstatus in der Woche des Zensusstichtags,
11. Hauptstatus in der Woche des Zensusstichtags,
12. Stellung im Beruf,
13. ausgeübter Beruf,
14. Wirtschaftszweig des Betriebs,
15. Anschrift des Betriebs, nur Postleitzahl und Gemeinde,
16. höchster allgemeiner Schulabschluss,
17. höchster beruflicher Bildungsabschluss,
18. aktueller Schulbesuch

Daneben umfassen die sogenannten Hilfsmerkmale Angaben zu:

 1. Familienname und Vorname,
 2. Anschrift der Wohnung und Lage der Wohnung im Gebäude,
 3. Tag der Geburt ohne Monats- und Jahresangabe,
 4. Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen oder einer anderen für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person
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Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten 
finden Sie unter 
www.zensus2022.de/kontakt

 www.statistik-bw.de/PrivHaushalte/
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